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1. Einleitung

Regulierung ist ein entscheidender Faktor für die 
Wettbewerbs­fähigkeit von Unternehmen, ihre Fähig-
keit zu wachsen und Arbeits­plätze zu schaffen. Der 
Staat verlangt, um seine Aufgaben erfüllen zu können, 
die Bereitstellung einer Vielzahl von Informationen 
durch die Wirtschaft, deren Erfüllung Verwaltungs-
kosten in den Unternehmen verursacht. Internationale 
Beispiele zeigen, dass die daraus resultierende Belas-
tung für Unternehmer/innen deutlich gesenkt werden 
kann. Das soll den Unternehmen helfen, ihre Ressour-
cen für produktivitätssteigernde Aktivitäten zu nutzen, 
ihre Behördenwege einfacher und zeitsparender zu er-
ledigen, zusätzliche Investitionen leichter abzuwickeln 
und damit die Beschäftigung zu steigern. Gerade in 
dem derzeit wirtschaftlich sehr schwierigen Umfeld 
müssen die Anstrengungen um zusätzliche Entlastun-
gen noch weiter intensiviert werden. 

Initiative “Verwaltungskosten senken für Unter­
nehmen”

Zur Unterstützung der Wirtschaft und zur Stärkung des 
Standortes setzt die Bundesregierung ein ambitioniertes 
Entbürokratisierungsprogramm für Österreichs Unter-
nehmen um und hat 2006 die Initiative „Verwaltungs-
kosten senken für Unternehmen“ gestartet. 

Die Initiative zielt auf die Senkung von Ver
waltungskosten ab, keinesfalls auf das Streichen von 
notwendigen Informationen oder den Abbau von 
Schutzbestimmungen. Der mit Schutzzwecken ver
bundene Informationsbedarf muss und wird weiterhin 
erfüllt werden, dabei ist jedoch die kosteneffizienteste 
Vorgangsweise zu wählen. Im Mittelpunkt der Initiati-
ve steht daher die Prozessoptimierung bei der Samm-
lung, Aufbereitung und Übermittlung von Informati-
onen. 

Alle Ministerien mit Ausnahme des Bundesmini-
steriums für europäische und internationale An
gelegenheiten, in dessen Zuständigkeitsbereich keine 
Informationsverpflichtungen für Unternehmen fallen, 
nehmen an der Initiative teil. Die Gesamtkoordination 
liegt beim Bundesministerium für Finanzen. Jedes Mi-

nisterium ist für die Durchführung der Initiative in sei-
nem Aufgabenbereich selbst verantwortlich. 

Entlastung von mehr als einer Milliarde Euro

Bis zum Sommer 2007 wurden die Verwaltungskos-
ten aus bundesrechtlichen Informationsverpflichtun-
gen für die österreichische Wirtschaft mit Hilfe des 
international angewandten Standardkostenmodells ge
messen und eine Belastung der österreichischen Unter-
nehmen von rund 4,31 Mrd. € ermittelt. 

Der Ministerrat vom 28. November 2007 beschloss 
ein einheitliches Reduktionsziel pro Ministerium von 
minus 25 %. Bis 2010 bzw. 2012 (siehe Punkt 2.2) soll 
eine Entlastung von mehr als 1 Mrd. € für Österreichs 
Unternehmen erreicht werden. Um dieses ambitionier-
te Ziel zu realisieren, sind die Ministerien gefordert, 
entsprechende Reduktionsmaßnahmen zu planen und 
umzusetzen. 

KMU besonders stark belastet

Insbesondere Klein- und Mittelunternehmen (KMU) 
sind überdurchschnittlich von Verwaltungslasten be-
troffen. Ein/e Grafiker/in (Ein-Personen-Unternehmen) 
muss – von Meldungen an die Sozialversicherung über 
die Rechnungslegung bis hin zur Einkommensteuerer-
klärung – jährlich 61 Informationsverpflichtungen er-
füllen. Dies belastet sie/ihn mit rund 10 % ihres/seines 
durchschnittlichen Jahresumsatzes. Mit der Beschäfti-
gung von Arbeitnehmer/inne/n steigt die Anzahl der 
Informationsverpflichtungen sprunghaft an. Beispiels-
weise muss ein/e Bauunternehmer/in mit 30 Beschäftig-
ten jährlich 257 Informationsverpflichtungen erfüllen. 
Dies entspricht rund 2 % ihres/seines durchschnittli-
chen Jahresumsatzes. Ein Lebensmittel produzieren-
der Betrieb mit mehr als 250 Mitarbeiter/inne/n hinge-
gen hat Verwaltungslasten von rund 0,15 % des durch-
schnittlichen Jahresumsatzes. 

Je größer das Unternehmen, desto geringer wird 
die Belastung aus Informationsverpflichtungen in Re-
lation zum Umsatz. Die Initiative „Verwaltungs­kosten 
senken für Unternehmen“ ist daher ein wichtiger Mo-
tor für die Entlastung von Klein- und Mittelunterneh-
men und leistet einen bedeutenden Beitrag zu Entbü-
rokratisierung und besserer Rechtsetzung. 
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2. Analytischer Teil 

2.1 Ausgangsbasis 

Die heimischen Unternehmen erfüllen mehr als 230 Mil-
lionen Mal pro Jahr bundesrechtlich festgelegte Infor-
mationsverpflichtungen wie etwa Bereithaltung, Wei-
terleitung und Sammlung bestimmter Informationen 
und Daten. Die Messung der damit verbundenen Be-
lastung erfolgte mit Hilfe des international erprobten 
Standardkostenmodells (SKM). Alle zum Stichtag 31. 
Dezember 2006 in Kraft befindlichen Rechtsvorschrif-
ten des Bundes wurden analysiert. Die Verwaltungs-
lasten der identifizierten Informationsverpflichtungen 
wurden auf Basis von persönlichen Interviews in Un-
ternehmen sowie Expertenpanels erhoben und nach der 
SKM-Methode bewertet. In 561 Rechtsvorschriften des 
Bundes sind 5.687 Informationsverpflichtungen enthal-
ten, die Verwaltungskosten in Höhe von 7,52 Mrd. € 
verursachen. Das entspricht 2,8 % des BIP. �

Von diesen Verwaltungskosten sind die so ge
nannten Sowieso-Kosten in Abzug zu bringen. Das ist 
jener Anteil, den die Unternehmer/innen auch ohne ge-
setzliche Vorgabe freiwillig zu tragen bereit sind (z.B. 
Buchführung oder das Ausstellen eines Rechnungsbe-
leges). Diese Tätigkeiten sind für das Unternehmen im 
normalen Wirtschafts­verkehr notwendig oder werden 
aufgrund ihres unternehmensinternen Nutzens ohne-
hin im Unternehmen durchgeführt. Sie können daher 
vom Gesetzgeber nicht direkt beeinflusst werden. Ab-
züglich der Sowieso-Kosten bleibt eine Belastung der 
österreichischen Wirtschaft in Höhe von 4,31 Mrd. € 
Verwaltungslasten oder 1,6 % des BIP (siehe Fußnote).

Mehr als 70 % der Verwaltungslasten (3,08 Mrd. €) 
gehen auf Informationsverpflichtungen aus den Nor-
men des Bundesministeriums für Finanzen, des Bun-
desministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumen-
tenschutz sowie des Bundesministeriums für Justiz zu-
rück. 

Die belastendsten Rechtsmaterien sind das Steuer
recht, das Arbeits- und Sozialversicherungsrecht sowie 

� Diese Daten wurden im 1. Halbjahr 2007 mit dem internationalen Standard-
kostenmodell erhoben (Basismessung 2007).

das Handels- und Wertpapierrecht, die gemeinsam 
rund 2,7 Mrd. € Verwaltungslasten verursachen. Der 
Bereich Statistik, der von den befragten Unternehmen 
als besonders belastend empfunden wird, verursacht 
demgegenüber „nur“ 41 Mio. €. 

2.2 Ziele 

Im Ministerrat vom 28. November 2007 wurden die kon-
kreten Reduktionsziele pro Ministerium beschlossen. 
Für die Zielerreichung gelten zwei Zielkorridore, 2010 
und 2012. 

Durch die Änderung des Bundesministerienge
setzes (BMG-Novelle 2009) haben sich insbesondere 
für das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz sowie für das Bundesministerium 
für Wirtschaft, Familie und Jugend durch den Wech-
sel der arbeitsrechtlichen Materien Veränderungen 
bei den Verwaltungslasten und den entsprechenden 
Reduktionszielen ergeben. Auch das Bundesministe-
rium für Gesundheit, das Bundes­kanzleramt und das 
Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport 
sind von Veränderungen durch Verschiebungen von 
Rechtsmaterien betroffen. Für alle betroffenen Ressorts  

Verwaltungskosten vs. Verwaltungslasten
in Mio. € (gerundet), Stand: Basismessung 2007

Ressort Kosten Lasten Minus 
25 %

BMF 1.783 1.213 303
BMASK 1.834 1.056 263
BMJ 1.824 812 203
BMG 611 425 106
BMWFJ 669 304 76
BMLFUW 242 208 52
BMVIT 424 184 46
BKA 69 58 15
BMI 64 45 11
BMUKK 0,8 0,8 0,2
BMWF 0,2 0,2 0,04
BMLvS 0,2 0,2 0,05
Summe 7.521 4.306 1.076
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wurden die Veränderungen entsprechend abgestimmt 
und die Werte in den Tabellen angepasst.

2.2.1 Ressortziele bis 2010 

Ausgangsbasis für die Einsparung bei nationalen 
Rechtsvorschriften sind rund 2.281 Mio. € Verwaltungs-
lasten. Bei einer Reduktion um 25 % müssen die Mini-
sterien bis 2010 einen Zielwert von rund 1.711 Mio. € 
erreichen. 

2.2.2 Ressortziele bis 2012

Für die Reduktion von Verwaltungslasten, die sich aus 
der Umsetzung von Gemeinschafts­recht ergeben, steht 
den Ministerien ein Zeitraum bis 2012 zur Verfügung. 
Hier beträgt der Ausgangswert rund 2.025 Mio. €, dem 
ein vereinbarter Zielwert von rund 1.519 Mio. € gegen-
übersteht. 

Auch das mit März 2007 gestartete Aktionspro-
gramm der Europäischen Kommission hat das Ziel, 
die Verwaltungslasten für Unternehmen aus Gemein-
schaftsrecht bis 2012 um 25 % zu reduzieren (siehe 
Punkt 2.7). Um die Anstrengungen zu bündeln, wurde 
im nationalen Programm der Zeithorizont für die Ein-
sparung bei EU-induzierten Verwaltungslasten eben-
falls mit 2012 festgelegt, während das Ziel für rein na-
tional verursachte Verwaltungslasten bis 2010 zu errei-
chen ist. 

Ressortziele bis 2010
in Tsd. € (gerundet), Grundlage: Basismessung 2007

Ressort National 
bestimmt

Minus 
25%

Zielwert 
2010

BMF 763.670 190.920 572.750
BMASK 630.070 157.510 472.560
BMJ 294.220 73.550 220.670
BMG 160.110 40.030 120.080
BMWFJ 244.670 61.170 183.500
BMLFUW 62.800 15.700 47.100
BMVIT 114.900 28.730 86.170
BKA 8.497 2.125 6.372
BMI 770 192 577
BMUKK 805 201 604
BMWF 165 41 124
BMLvS 193 49 145
Summe 2.280.870 570.218 1.710.652

Quelle: Bundesministerium für Finanzen

Ressortziele bis 2012
in Tsd. € (gerundet), Grundlage: Basismessung 2007

Ressort EU 
bestimmt

Minus 
25%

Zielwert 
2012

BMF 449.740 112.430 337.310
BMASK 425.710 106.430 319.280
BMJ 517.800 129.450 388.350
BMG 264.890 66.220 198.670
BMWFJ 59.210 14.800 44.410
BMLFUW 144.740 36.190 108.550
BMVIT 68.940 17.240 51.700
BKA 49.820 12.450 37.370
BMI 44.280 11.070 33.210
BMUKK 10 3 7
BMWF 0 0 0
BMLvS 0 0 0
Summe 2.025.140 506.283 1.518.857

Quelle: Bundesministerium für Finanzen



299

Verwaltungskosten senken für Unternehmen

2.3 Maßnahmenplanung 

Die Ministerien beteiligen sich aktiv am Bürokratie
abbau und arbeiten entsprechende Maßnahmen aus. 

Im Rahmen der Maßnahmenplanung sollen ver
schiedene Prinzipien berücksichtigt werden, die zur 
Entlastung und zur Vermeidung zukünftiger Ver
waltungslasten beitragen können: 

–	 Datenaufbereitung und –übermittlung opti-
mieren z.B. durch die Vermeidung von Mehrfach-
meldungen an unterschiedliche Behörden 
wie etwa Finanzamt, Firmenbuch, Statistik, 
Gewerberegister und E-Government-Lösungen; 

–	 Begriffsbestimmungen und Informationsver
pflichtungen möglichst weitgehend harmonisie
ren z.B. durch Abfragen gleicher Kennzahlen; 

–	 Alternativen zur Schaffung von Informationsver
pflichtungen prüfen, etwa durch Datenbe
schaffung innerhalb der Verwaltung;

–	 Bestmögliche Information für Unternehmen über 
rechtliche Rahmenbedingungen bereitstellen bei 
geringst möglichen Kosten für Unternehmen;

–	 Unternehmensperspektive bei E-Government-
Anwendungen stärker berücksichtigen.

Im Rahmen des Budgeterstellungsprozesses er-
folgte eine Überarbeitung der Maßnahmenplanung. 
Bei den Ressorts mit hohen Verwaltungslasten wur-
de der Planungsstand auch bei den Budgetverhand-
lungen thematisiert. Bis Sommer 2009 soll die Planung 
der Maßnahmen zur Erreichung des 2010 Ziels weitest-
gehend abgeschlossen sein und die Umsetzung so weit 
wie möglich vorangebracht werden. Die Planung für 
2012 soll ebenfalls weit fortgeschritten sein. 

Die vorgelegten Maßnahmen befinden sich in un-
terschiedlichen Umsetzungsstadien: einige sind bereits 
realisiert, andere befinden sich in Umsetzung und wie-
der andere sind erst in der Planungsphase.

2.3.1 Stand der Maßnahmenplanung

Die derzeit geplanten und quantifizierten Maßnah-
menvorschläge erzielen mit rund 650 Mio. € eine Ent-
lastung von rund 2/3 des geplanten Einsparungszieles 
von mehr als 1 Mrd. €. Mehr als 20 % davon konnten 
bereits umgesetzt werden. In den kommenden Mona-

ten liegt der Fokus auf einer raschen Umsetzung der 
geplanten Vorhaben. 

Mit dem „Unternehmensserviceportal“ (siehe 
Punkt 2.3.3) konnte die Bundesregierung ein ressort-
übergreifendes Verwaltungsreformprojekt mit sehr 
hohem Entlastungspotenzial für die Unternehmen auf 
den Weg bringen. 

 2.3.2 Schwerpunkte der Maßnahmenplanung in den 
Ressorts

Im Bundesministerium für Finanzen besteht gro-
ßes Potenzial in der Vereinfachung der Rechnungs-
legung sowie in der Prozessvereinfachung. Umfang-
reiche Vorarbeiten dazu haben bereits begonnen, die 
Umsetzung benötigt allerdings Zeit. Mit großen Ent-
lastungen ist 2011/2012 zu rechnen. Mit Ende 2008 
wurde die elektronische Abfragemöglichkeit zur Um
satzsteueridentifikations-Nummer (UID-Nummer) 
deutlich vereinfacht. Wollte man für die UID-Nummer 
auch Namen und Adresse wissen, musste man bisher 
eine schriftliche oder telefonische Anfrage an das Fi-
nanzamt in Suben richten (Stufe-Zwei-Verfahren). Die-
se Information kann nun einfach elektronisch über Fi-
nanzOnline abgefragt werden. Eine weitere Maßnahme 
aus dem Bereich der Prozessvereinfachung betrifft das 
MwSt-Erstattungsverfahren. Mit Wirkung ab 1. Jänner 
2010 wird das Verfahren deutlich vereinfacht und be-
schleunigt. Anstelle länderweise unterschiedliche An-
träge in der Landessprache des jeweiligen Mitglied-
staates der Erstattung auszufüllen, stellt der Steuer-
pflichtige zukünftig einen elektronischen Erstattungs-
antrag, und zwar in seinem Ansässigkeitsstaat über ein 
elektronisches Portal. 

Im Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Ju-
gend ergibt sich aufgrund der unterschiedlichen Rechts-
materien eine Vielzahl von Maßnahmen in den jeweili-
gen Bereichen. Hauptaugenmerk wird dabei auf Refor-
men im Bereich Gewerberecht gelegt. Geplant sind eine 
Verbesserung des Gewerberegisters durch Einrichtung 
einer zentralen EDV-Struktur sowie ein einheitlicher 
österreichweiter Internetauftritt zur Gewerbeanmel-
dung mit umfassendem Service und Information. 

Das Bundesministerium für Justiz hat eine große Maß-
nahme mit dem Unternehmensrechtsänderungsgesetz 
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2008 (URÄG 2008) bereits umgesetzt. Weiters werden 
die faktischen und rechtlichen Grundlagen für die Ein-
führung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) im 
Grund- und Firmenbuch geschaffen werden. Ein weite-
rer Schwerpunkt liegt auf Maßnahmen der Modernisie-
rung und Vereinheitlichung der Rechnungslegung als 
ressortübergreifendes Vorhaben mit dem Bundesmini-
sterium für Finanzen.

Im Bundesministerium für Gesundheit sind elektro
nische Zulassungsanträge für Arzneimittel in Um
setzung sowie die Möglichkeit in Planung, Meldungen 
nach dem Epidemiegesetz über eine Schnittstelle aus 
der Laborsoftware zu generieren. 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Kon
sumentenschutz konzentriert sich auf Vereinfachungen 
im Zusammenhang mit der Schwerarbeitsmeldung 
und auf Maßnahmen im Bereich arbeitsrechtlicher Mel-
deverpflichtungen, ohne dabei aber Schutzbestimmun-
gen in Frage zu stellen. 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft hat aufgrund der unter-
schiedlichen Rechtsmaterien verschiedenste Maßnah-
men vorgesehen. Für das Internetportal Wein-Online 
ist bspw. ein Ausbau des Services und des Leistungs-
umfangs geplant. 

Im Bundesministerium für Verkehr, Innovation 
und Technologie konnte eine automationsgestütz-
te Vereinfachung im Zusammenhang mit dem Zu
lassungsantrag für Kfz schon umgesetzt werden. Wei-
ters führt die durch die 28. KFG-Novelle geschaffene 
Möglichkeit, Fahrzeuge mit einem digitalen Kontroll-
gerät auszurüsten, zu einer erheblichen zeitlichen und 
organisatorischen Vereinfachung bei der Erhebung von 
Daten. 

Im Fokus der Maßnahmenplanung des Bundes
kanzleramtes steht das Vergaberecht. Künftig soll im 
Vergabeverfahren der Grundsatz gelten, dass Unter
nehmen in einem ersten Schritt ihre Eignung auch 
durch die bloße Vorlage von so genannten „Eigener-
klärungen“ belegen können. In diesen „Eigenerklärun-
gen“ führen die Unternehmer/innen ihre Befugnisse an 
und bestätigen, dass sie die vom Auftraggeber verlang-
ten Eignungskriterien erfüllen und die festgelegten 
Nachweise auf Aufforderung beibringen können. Im 
Bereich der elektronischen Signaturen wurde bereits 
der Wegfall von Dokumentations- und Informations-
pflichten für Zertifizierungsdiensteanbieter umgesetzt, 
die keine qualifizierten Zertifikate ausstellen und keine 
qualifizierte Zeitstempeldienste bereitstellen.

Im Bundesministerium für Inneres gibt es seit März 
2009 die Möglichkeit, Verpflichtungserklärungen für 
Unternehmen für Visawerber aus Drittstaaten elektro-
nisch zu erledigen. 
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Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 
Kultur ist bestrebt, seine Einsparungen durch Verein
fachungen im Zusammenhang mit Anträgen für Film- 
und Kunstförderung zu erreichen. 

Eine bereits realisierte Maßnahme kommt aus dem 
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. 
Gemeinsam mit der Statistik Austria wurde die Er
fassung der Aufwendungen für Forschung und Ent
wicklung vereinfacht. Einerseits werden kleine Un-
ternehmen seltener befragt, darüber hinaus werden 
Angaben über die Aufteilung der laufenden Ausga-
ben für interne Forschung und Entwicklung nach Pro-
duktgruppen entfallen. 

Das Bundesministerium für Landesverteidigung und 
Sport plant eine Vereinfachung bei Meldungen gegen-
über dem Heerespersonalamt. 

Eine detaillierte Darstellung der Maßnahmen der ein-
zelnen Ministerien findet sich im Tabellenteil. 

2.3.3 Online-Portal für Unternehmen (Unterneh­
mensserviceportal)

Der Ministerrat beschloss am 3. März 2009 die Einrich-
tung eines One-Stop-Shop-Portals für Unternehmer/in-
nen. Mit dem neuen Transaktions- und Informations-
portal können Unternehmen die für sie relevanten In-
formationen abfragen, ihre Informationsverpflichtun-
gen abwickeln und die Behördenwege in allen für sie 
wichtigen Verfahren online durchführen. 

Bereits bestehende Anwendungen wie FinanzOn
line, der elektronische Datenaustausch (ELDA) mit 
den österreichischen Sozialversicherungsträgern oder 
dem Datenverarbeitungsregister (DVR) sollen für die-
sen Zweck an einem Zugangspunkt angeboten werden. 
Zusätzlich sollen Informationen zu Melde- und Infor-
mationspflichten auf einer Plattform zusammengefasst 
werden. Für registrierte User/innen wird es eine „maß-
geschneiderte“ Aufbereitung der für sie relevanten 
Themen geben, insbesondere auch über Änderungen 
dieser Inhalte.

Nutzen für die Unternehmen

–	 Einmal anmelden und verschiedene Anwen
dungen nutzen (Single-Sign-On);

–	 Benutzer und deren Rechte zentral verwalten;
–	 Profil- oder Stammdaten zentral ändern und 

automatische Weiterleitung an und Korrektur in 
alle/n Anwendungen;

–	 Direkt alle behördlichen Verfahren online ab
wickeln, dh Anliegen der Unternehmen rascher 
erledigen;

–	 Doppel- und Mehrfachmeldungen bei der Er
füllung der Informationsverpflichtungen ver
meiden und dadurch Zeit sparen;

–	 Bessere Information: Unternehmensspezifische 
Fachinformation über die jeweils zu erfüllenden 
Informationsverpflichtungen und ihre Änder-
ungen stehen gesammelt zur Verfügung.

Zeitplan und Entlastungspotenzial

Der vorläufige Zeitplan sieht eine Projektumsetzung 
in drei Stufen vor, wobei dieses Vorhaben von einem 
regelmäßigen Projektcontrolling und einer jährlichen 
Evaluierung begleitet wird:

–	 Stufe Ende 2009: Einbeziehung der Verfahren 
FinanzOnline, ELDA, DVR und Anwendungen 
der Statistik, sowie Basisinformation und In
formationen im Zusammenhang mit der EU-
Dienstleistungsrichtlinie;

–	 Stufe Ende 2010: Einbeziehung weiterer Verfahren, 
Fach- und Änderungsinformation;

–	 Stufe Ende 2012: Einheitliche Bedienung und 
Erscheinungsbild („Look & Feel“) der Verfahren, 
Integration einiger großer Verfahren.

In einer im Vorfeld durchgeführten Nutzenstudie 
wurde ein erhebliches Entlastungspotenzial für Unter-
nehmen abgeschätzt, das langfristig über 300 Mio. € p. 
a. – je nach Einbeziehung von Anwendungen und zur 
Verfügung stehenden Funktionalitäten – hinausgehen 
könnte.

2.3.4 Informationsverpflichtungs-Datenbank (IVP-
Datenbank)

In der IVP-Datenbank werden alle relevanten bundes
rechtlichen Informationsverpflichtungen für Unter
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nehmen abgebildet. Zu jeder Informationsverpflich-
tung werden verschiedene Angaben gemacht, unter 
anderem Rechtsgrundlage, Branche, Rechtsform, Voll-
zugsbehörde, Meldezeitpunkt sowie eine Beschreibung 
der konkreten Meldeinhalte. Die Meldeinhalte entspre-
chen im Wesentlichen den Formularfeldern.

Einerseits dient die IVP-Datenbank als Grundlage 
für die Individualisierung von Services und Inhalten 
im Rahmen des Unternehmensserviceportals. 

Andererseits liefert es der Verwaltung ein Mit-
tel, um in Zukunft schon im Rahmen des Gesetz
werdungsprozesses Doppel- und Mehrfachmeldungen 
zu erkennen. Dies soll dazu beitragen, neue Informati-
onsverpflichtungen zu vermeiden und allenfalls die be-
hördeninterne Weitergabe von Daten – nach Maßgabe 
einer rechtlichen Grundlage – verstärkt zu nutzen. 

2.4 Nutzen

Entbürokratisierung entlastet die österreichischen Un-
ternehmen – insbesondere unter den derzeit schwie-
rigen wirtschaftlichen Bedingungen – signifikant, da-
durch entsteht mehr Spielraum für unternehmerische 
Entscheidungen. Freigewordene Res­sourcen können 
für Investitionen, Forschung und Entwicklung oder 
eine Ausweitung der Produktion verwendet werden. 

Kurz- und mittelfristig führt eine Reduktion der 
Verwaltungslasten vor allem zu einem Anstieg in der 
Effizienz und der Produktivität. Dieser Anstieg be
gründet sich dadurch, dass die Unternehmer/innen 
keine bzw. weniger Arbeitskräfte für die Abwicklung 
der Informationsverpflichtungen einsetzen müssen 
und diese für produktive Tätigkeiten heranziehen kön-
nen. Für Österreich würde dies eine einmalige Steige-
rung der Arbeitseffizienz von ca. 0,7 %-0,8 % bewirken. 
Der kurz- bis mittelfristige positive Effekt auf das BIP-
Niveau beträgt ca. 0,4 %-0,5 %. Die Preis­entwicklung 
wird um ca. -0,1 % gedämpft. Die Handelsbilanz ver-
bessert sich durch eine gesteigerte Wettbewerbsfähig-
keit infolge höherer Arbeitsproduktivität ebenfalls 
leicht (ca. 0,1 % des BIP). 

Durch die höhere Arbeitseffizienz werden Inve-
stitionen lukrativer und damit der Standort für Inve-
storen attraktiver. Über Multiplikatoreffekte kommt es 
so insgesamt mittel- und langfristig zu einem deutlich 
stärkeren Anstieg des BIP-Niveaus um bis zu 0,75 %. 

Werden in das Modell auch die Spillover-Effekte durch 
steigende F&E-Investitionen integriert, so ergibt sich 
langfristig ein BIP-Anstieg von bis zu 0,9 %. 

Der Wechsel von nicht-erlösorientierter Arbeits
leistung hin zu erlösorientierten Tätigkeiten führt 
mittel- bis längerfristig zu einem positiven Beschäf
tigungseffekt, und auch der Spielraum für Lohn- und 
Gewinnsteigerungen wird größer. 

Die positiven makroökonomischen Effekte sollten 
durch die auf EU-Ebene gesetzten Aktivitäten, die zeit-
lich etwas nach den österreichischen folgen, gestützt 
und leicht verstärkt werden. 

Einfache Rahmenbedingungen, unbürokratische 
Abläufe mit der Verwaltung, der Einsatz von zeitge-
mäßen Technologien und eine effiziente und serviceori-
entierte Verwaltung erhöhen die Attraktivität des Wirt-
schaftsstandortes Österreich. Regulierungsqualität und 
effektiver Vollzug sind wichtige Entscheidungskriterien 
bei der Standortwahl von Unternehmen. 

2.5 Verwaltungslasten in neuen 
Rechtsvorhaben

Seit 1. September 2007 besteht für neue Rechtsvorhaben 
eine Kalkulationsverpflichtung der Verwaltungslasten 
für Unternehmen. Diese Verpflichtung ergibt sich aus 
§ 14a BHG in Verbindung mit den Standardkostenmo-
dell-Richtlinien, BGBl. II Nr. 233/2007. 

Bereits bei der Entstehung neuer oder bei der Ände-
rung bestehender Gesetze und Verordnungen müssen 
deren Auswirkungen auf Verwaltungslasten für Unter-
nehmen anhand des Standardkostenmodells bewertet 
und in den Erläuterungen dargestellt werden. Die er-
mittelte Be- oder Entlastung muss von den Ministerien 
in der Datenbank BRIT dokumentiert werden und wird 
vom Bundesministerium für Finanzen auf Plausibilität 
hinsichtlich der Berechnungsparameter geprüft.

Durch die Kalkulationsverpflichtung nach 
§ 14a BHG kommt es zu einer Veränderung der Aus-
gangsbasis (Basismessung 2007, siehe Punkt 2.1). 
Seit 1. September 2007 enthielten 85 von 478 (Stand 
März 2009) begutachteten Gesetzes- und Verordnungs-
entwürfen Informationsverpflichtungen für Unterneh-
men. Ein relativ großer Anteil (rd. 60 %) der Begut-
achtungsentwürfe enthielt nur Informationsverpflich-
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tungen, die einen geringen zeitlichen Mehraufwand 
in Unternehmen verursachen und damit unter die Ba-
gatellgrenze (1.000 Stunden oder 40.000 € je Informa-
tionsverpflichtung für alle Unternehmen in Österreich 
pro Jahr) fallen. Rund 40 % der Entwürfe mit Infor-
mationsverpflichtungen enthielten jedoch mindestens 
eine Informationsverpflichtung, deren Verwaltungsko-
sten über die Bagatellgrenze hinausgehen und entspre-
chend kalkuliert werden mussten. 

Gemäß § 14a BHG ausgewiesene Entlastungen für 
Unternehmen werden im Rahmen der Initiative „Ver-
waltungskosten senken für Unternehmen“ den Mi-
nisterien auf ihre Ziele angerechnet. Zusätzliche Ver-
waltungslasten neuer oder geänderter Informations-
verpflichtungen erhöhen hingegen die Ausgangsbasis. 
Das sind seit 1. September 2007 insgesamt rd. 20 Mio. € 
(Stand Anfang März 2009). Davon entfallen rd. 40 % 
auf das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie 
und Jugend, rd. 30 % auf das Bundesministerium für 
Finanzen, rd. 15 % auf das Bundesministerium für Ar-
beit, Soziales und Konsumentenschutz. Der Rest ver-
teilt sich auf das Bundeskanzleramt, das Bundesmini-
sterium für Gesundheit, das Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie sowie das Bun-
desministerium für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft.

2.6 Bundesländer-Pilotprojekte 

Die Anwendung des Standardkostenmodells auf Lan-
desebene ist ein wichtiger und konsequenter Schritt in 
Richtung einer Ermittlung der gesamtösterreichischen 
Verwaltungskosten für Unternehmen. Am 10. Dezem-
ber 2007 erfolgte der Start zur Messung der Verwal-
tungskosten in Oberösterreich, der Steiermark und in 
Tirol. 

Der Fokus der Bundesländer–Pilotprojekte liegt 
darin, mittels eines Quick-Scans – das heißt ohne di-
rekte Befragung in Unternehmen – möglichst schnell 
und kostengünstig einen Überblick über die Kosten zu 
erhalten, die in Unternehmen aufgrund von landes-
rechtlich determinierten Informationsverpflichtungen 
verursacht werden. Diese Übersicht soll es den Landes-
verwaltungen ermöglichen, Kostentreiber zu erkennen 
und gegebenenfalls Verwaltungsabläufe zu adaptieren 
oder legistisch gegenzusteuern. 

Die Bundesländer führen die Projekte selbstän-
dig durch, das Bundesministerium für Finanzen unter
stützt diese mit Know-How und der Möglichkeit die 
Datenbank BRIT zu nutzen. Durch die Einbindung des 
Bundesministeriums für Finanzen soll auch sicherge-
stellt werden, dass die Einheitlichkeit des Vorgehens 
gewahrt bleibt und die Ergebnisse auf gesamtstaatli-
cher Ebene vergleichbar sind. 

Alle drei Bundesländer haben mit den Messungen 
begonnen, Ergebnisse werden voraussichtlich im Ver-
lauf des Sommers 2009 vorliegen.

2.7 EU-Aktionsprogramm

Die Europäische Kommission hat Ende Jänner 2009 
ihren 3. Strategischen Bericht zur Verbesserung der 
Rechtsetzung in der Europäischen Union vorgelegt, in 
dem besonders auf die Fortschritte im Zuge des Akti-
onsprogramms zur Reduktion der Verwaltungslasten 
für Unternehmen eingegangen wird. 

Die Messung von 42 Rechtsakten in 13 prioritä-
ren Bereichen steht kurz vor dem Abschluss, wobei 
erste grobe Messergebnisse von 130 – 150 Mrd. € Ver
waltungslasten ausgehen. Die Materien Steuerrecht 
(60 %) und Gesellschaftsrecht (20 %) nehmen den größ-
ten Anteil an Verwaltungslasten ein und scheinen die 
größten Vereinfachungspotenziale zu bieten. Konkre-
te Vorschläge zur Befreiung der Unternehmen von un
nötigen Verwaltungslasten wurden schon während der 
Erhebung vorgestellt und mittels so genannter „Fast 
track actions“ (Schnellmaßnahmen) umgesetzt. Die 
21 in den Jahren 2007 und 2008 vorgelegten Schnell-
maßnahmen bewirkten eine Einsparung der Verwal-
tungslasten für europäische Unternehmen von über 
2,3 Mrd. €. 

Weiters wurden Reduktionsvorschläge u.a. im Be
reich Gesellschaftsrecht und Umsatzsteuerrecht vor-
gelegt, die hohes Einsparungspotenzial haben. In den 
nächsten Monaten werden auf Grundlage der EU-Ba-
siserhebung für die 13 prioritären Bereiche weitere 
Vereinfachungsvorschläge erarbeitet, die auch für die 
österreichische Initiative einen wichtigen Beitrag für 
die Zielerreichung 2012 liefern können (siehe Punkt 
2.2.2). 
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4. Technischer Teil

Standardkostenmodell (SKM)

Das Standardkostenmodell ist ein international ange-
wandtes Instrument zur Berechnung von Verwaltungs-
kosten, die Unternehmen durch die Erfüllung von In-
formationsverpflichtungen entstehen. Auf Basis von 
persönlichen Interviews in Unternehmen sowie Exper-
tenpanels bietet das Verfahren die Möglichkeit einer 
systematischen Berechnung der Verwaltungskosten in 
Unternehmen. 

Die Standardkostenmodell-Methode ist geeignet, 
prioritäre Reformbereiche zur Entlastung von Unter-
nehmen zu identifizieren und das Zusammenwirken 
zwischen Verwaltung und Wirtschaft zu verbessern. 
Aufgrund des hohen Grades an Standardisierung las-
sen sich auch internationale Vergleiche ziehen und Re-
formbereiche auf europäischer Ebene ableiten. 

Ausgangspunkt ist immer die einzelne Rechtsvor-
schrift. Es werden jene Bestandteile der Rechtsvorschrift 
identifiziert, die Unternehmen verpflichten, Informati-
onen für Behörden oder Dritte bereitzustellen. 

Die Standardkostenmodell-Methode eignet sich 
auch für die Berechnung von Verwaltungskosten für 
Bürger/innen sowie verwaltungsinternen Kosten.

Verwaltungskosten 

Verwaltungskosten für Unternehmen sind jene Kosten, 
die Unternehmen entstehen, wenn sie Informationsver-
pflichtungen nachkommen. 
Keine Verwaltungskosten sind: 

–	 Umsatzverluste,
–	 Kosten rechtsfreundlicher Vertretung zur 

Rechtsdurchsetzung, 
–	 Abgaben, Steuern und Gebühren (finanzielle 

Kosten), 
–	 Kosten, die im Unternehmen entstehen, um der 

inhaltlichen Verpflichtung einer Rechtsvorschrift 
nachzukommen (materielle Erfüllungskosten),

–	 Kosten, die von staatlicher Stelle rückvergütet 
werden. 

Unternehmen 

Ein Unternehmen ist jede auf Dauer angelegte Orga-
nisation selbständiger wirtschaftlicher Tätigkeit mit 
Sitz oder Niederlassung in Österreich, Gewinnerzie-
lungsabsicht und Mindestumsätzen in der Höhe von 
22.000 € pro Jahr sowie land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe fallen 
unabhängig von der Höhe der Mindestumsätze unter 
diesen Unternehmensbegriff. Informationsverpflich-
tungen, die ausschließlich Unternehmen betreffen, an 
denen die öffentliche Hand zu mindestens 50 % finan-
ziell beteiligt ist, werden nicht erfasst. 

Rechtsvorschriften 

Im Fokus der Anwendung der Standardkostenmodell-
Methode stehen Bundesgesetze, Verordnungen und 
Maßnahmen grundsätzlicher Art wie beispielsweise 
Erlässe oder Richtlinien, auch wenn diese in Umset-
zung gemeinschaftsrechtlicher Regelungen ergehen. 

Informationsverpflichtung 

Eine Informationsverpflichtung ist eine Pflicht eines 
Unternehmens, Informationen zusammenzustellen 
oder bereitzuhalten und diese – unaufgefordert oder 
auf Verlangen – einer Behörde, anderen Institutionen 
oder Dritten (z.B. Verbraucher/innen, andere Unter-
nehmen, Arbeitnehmer/innen oder Betriebsräte) zur 
Verfügung zu stellen oder zu übermitteln. 

Dabei ist es unerheblich, ob es sich um einen Akt 
handelt, der vom Unternehmen selbst ausgelöst wird 
und/oder freiwillig erfolgt (z.B. Förderansuchen), oder 
ob sich das Unternehmen der Informationsverpflich-
tung nicht entziehen kann, ohne rechtswidrig zu han-
deln (z.B. KSt-Erklärung).

Datenerfordernisse 

Zur Einhaltung einer Informationsverpflichtung müs-
sen Unternehmen die im Zusammenhang mit der In-
formationsverpflichtung geforderten Informationen 
und Daten vorlegen. Jede Informationsverpflichtung 
besteht daher aus einem oder mehreren unterschied-
lichen Datenerfordernissen, die ein Unternehmer zur 
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Verfügung stellen muss, um die Informationsverpflich-
tung zu erfüllen. 

Verwaltungstätigkeiten 

In den Unternehmen erfolgt eine Reihe von Verwal-
tungstätigkeiten, um den Datenerfordernissen gerecht 
zu werden und die entsprechenden Informationen 
bereitzustellen. Diese erfordern zum einen unterneh-
mensinterne Ressourcen, insbesondere in Form von 
Arbeitszeit von Mitarbeiter/inne/n, und zum anderen 
externe Ressourcen in Form von Honoraren für Steuer-
berater/innen, externe Expert/innen usw. 

Berechnung 

Die wichtigsten Parameter im Standardkostenmodell 
sind P (= Kosten der Verwaltungstätigkeit) und Q (= 
Anzahl der Meldungen). P ergibt sich aus dem Stun-
densatz der internen Mitarbeiter/innen und der aufge-
wendeten Zeit sowie einmaligen Anschaffungen und 
eventuell anfallender externer Kosten. Q hängt davon 
ab, wie viele Unternehmen der jeweiligen Rechtsvor-
schrift unterliegen und wie oft diese Unternehmen eine 
Informationsverpflichtung pro Jahr erbringen müssen. 

Die Multiplikation von P und Q einer Verwaltungs-
tätigkeit und die Addition aller Verwaltungstätigkeiten 
eines Datenerfordernisses sowie die Addition aller Da-
tenerfordernisse stellen die Verwaltungskosten einer 
Informationsverpflichtung dar. Die Addition aller In-
formationsverpflichtungen einer Rechtsvorschrift stellt 
die Verwaltungskosten dieser Rechtsvorschrift dar. 
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ABPV Allgemeine Bergpolizeiverordnung

ABVO Arbeitsbescheinigungsverordnung

AFRAC Austrian-Financial-Reporting- and 
Auditing-Committee

AktG Aktiengesetz 1965

AlVG Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977

AMS Arbeitsmarktservice

AM-VO Arbeitsmittelverordnung

AngG Angestelltengesetz 

ARÄG Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009

ArbVG Arbeitsverfassungsgesetz 

ARG Arbeitsruhegesetz

ASchG ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

ASVG Allgemeines Sozialversicherungs- 
gesetz

AuslBG Ausländerbeschäftigungsgesetz

AußHG Außenhandelsgesetz 2005

AVRAG Arbeitsvertragsrechts-Anpassungs-
gesetz 

AZG Arbeitszeitgesetz

BäckAG Bäckereiarbeiter/innengesetz 1996

BauKG Bauarbeitenkoordinationsgesetz

BauV Bauarbeiterschutzverordnung 

5. Abkürzungsverzeichnis

BewG Bewertungsgesetz 1955

BGBl. Bundesgesetzblatt

BHG Bundeshaushaltsgesetz

BIP Bruttoinlandsprodukt

BKA Bundeskanzleramt

BMASK Bundesministerium für Arbeit,  
Soziales und Konsumentenschutz

BMF Bundesministerium für Finanzen

BMG Bundesministerium für Gesundheit, 
Bundesministeriengesetz

BMI Bundesministerium für Inneres

BMJ Bundesministerium für Justiz

BMLFUW
Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft

BMLvS Bundesministerium für Landesver- 
teidigung und Sport

BMUKK Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur

BMVIT Bundesministerium für Verkehr,  
Innovation und Technologie

BMWF Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung

BMWFJ Bundesministerium für Wirtschaft,  
Familie und Jugend

BRIT Better Regulation IT-Lösung
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BSG Blutsicherheitsgesetz 1999

BUAG Bauarbeiter-Urlaubs- und  
Abfertigungsgesetz

BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- und  
Abfertigungskasse

BVA Versicherungsanstalt öffentlich  
Bediensteter

BVergG Bundesvergabegesetz 2006

B-VG Bundes-Verfassungsgesetz

BWG Bankwesengesetz

DG TA-
XUD

Directorate General for Taxation and 
Customs Union

DMSG Denkmalschutzgesetz 

DVR Datenverarbeitungsregister

EDV Elektronische Datenverarbeitung

ELAK Elektronischer Akt

ELDA
Elektronischer Datenaustausch mit 
den österreichischen Sozialversicher-
ungsträgern

ElWOG Elektrizitätswirtschafts- und  
-organisationsgesetz 

ErbStG Erbschafts- und Schenkungs- 
steuergesetz 1955

ERV Elektronischer Rechtsverkehr

EStG Einkommensteuergesetz 1988

ESV Elektroschutzverordnung 2003

EU-MS EU-Mitgliedsstaaten

FA Finanzamt

FAQ Frequently Asked Questions

FB Firmenbuch

FBG Firmenbuchgesetz

FFG-G Forschungsförderungs-Struktur- 
reformgesetz

FINREP Financial Reporting

FKG Finanzkonglomerategesetz

FMA Finanzmarktaufsicht

FPG Fremdenpolizeigesetz 2005

GAngG Gutsangestelltengesetz 

GBG Allgemeines Grundbuchsgesetz 1955

GenG Genossenschaftsgesetz 

GewO Gewerbeordnung 1994

GKV Grenzwerteverordnung 2007

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GmbHG GmbH-Gesetz

GSG Gewebesicherheitsgesetz

GSNT-VO Gassystemnutzungstarife-Verordnung

GWG Gaswirtschaftsgesetz

HAG Heimarbeitsgesetz 1960

HGG Heeresgebührengesetz 2001

ImmoInv-
GF

Immobilien-Investmentfondsgesetz 
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INTRA-
STAT

Innergemeinschaftliche Handels- 
statistik 

INVEKOS Integriertes Verwaltungs- und Kon-
trollsystem

InvFG Investmentfondsgesetz 

ISBT International Society Blood Transfu-
sion 

IVP Informationsverpflichtung

JournG Journalistengesetz

KA-AZG Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz

KFG Kraftfahrgesetz 1967

KfzStG Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992

KI Kreditinstitute

KJBG Beschäftigung von Kindern und  
Jugendlichen 1987

KMU Klein- und Mittelunternehmen

KStG Körperschaftsteuergesetz 1988

LAG Landarbeitsgesetz 1984

LMVSG Lebensmittelsicherheits- und Verbrau-
cherschutzgesetz

MASP Multi Annual Strategic Plan

MinroG Mineralrohstoffgesetz 

MOG Marktordnungsgesetz 2007

MSchG Mutterschutzgesetz 1979

MwSt Mehrwertsteuer

NOVA Normverbrauchsabgabe

NoVAG Normverbrauchsabgabegesetz 

OeNB Österreichische Nationalbank

ONA-V Ordnungsnormenausweis-Verord-
nung 

PBVG Post-Betriebsverfassungsgesetz

PrAG Preisauszeichnungsgesetz

PSG Produktsicherheitsgesetz 2004,  
Pflanzenschutzgesetz

PSUR Periodic Security Update Report 

SaatG Saatgutgesetz 1997

SAFT Standard Audit File Tax

SigG Signaturgesetz

SKM Standardkostenmodell

SNT-VO Systemnutzungstarife-Verordnung

SVP-VO Verordnung über die Sicherheits- 
vertrauenspersonen

TAKG Tierarzneimittelkontrollgesetz

UGB Unternehmensgesetzbuch

UID-
Nummer

Unternehmensidentifikations- 
Nummer

URÄG Unternehmensrechts- 
Änderungsgesetz 2008

UrlG Urlaubsgesetz

UStG Umsatzsteuergesetz 1994
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UWG Bundesgesetz über den unlauteren 
Wettbewerb

VAEB Versicherungsanstalt für Eisenbahnen 
und Bergbau

VAG Versicherungsaufsichtsgesetz

VbA Verordnung biologische Arbeitsstoffe 

VERA V Vermögens-, Erfolgs- und Risiko- 
ausweis-Verordnung 

VermG Vermessungsgesetz

VersVG Versicherungsvertragsgesetz 1958 

VKG Väter-Karenzgesetz

VO Verordnung

VVO Versicherungsverband Österreich

WeinG Weingesetz 1999

XBRL eXtensible Business Reporting  
Language

XML eXtensible Markup Language


